
Bemerkung:
Die Grenzbebauung ist > 9,00m
Auf Grund der besonderen örtlichen
Verhältnisse (§6 LBO Abs. 3) ist keine
Abstandsfläche erforderlich.
(Absprache mit dem LRA R-M-K)
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Einzeichnungen nach § 4 Abs. 3-5 LBOVVO
Höhenangaben in m ü. NN im System DHHN 12

Maßstab 1:500

0 10 20 30m

Eventuell vorhandene unterirdische Versorgungs-
leitungen im Baugrundstück sind nicht dargestellt.

Einzeichnungen nach § 4 Abs. 3-5 LBOVVO


